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5. Lokale Verkehrsregelungen der Stadt Stockholm für eine emissionsarme Zone der Klasse 3
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6. Fahrzeuge

7.

8. Die Straßenverkehrsverordnung regelt, welche Fahrzeuge innerhalb verschiedener emissionsarmer Zonen zugelassen
sind, und es ist Sache der Gemeinde, festzulegen, welche Gebiete eine emissionsarme Zone darstellen sollen. Kapitel 4
der Straßenverkehrsverordnung (1998:1276) regelt zugelassene Fahrzeuge.

In besonders empfindlichen Gebieten innerhalb städtischer Gebiete können emissionsarme Zonen gebildet werden. Die
schwedische Verkehrsagentur verfasste eine Folgenabschätzung, die die Grundlage für die neuen emissionsarmen
Zonenklassen 2 und 3 bildete.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Miljozoner/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer-och-rapporter/vag/utredningsuppdrag---miljozoner-for
-latta-

In einer emissionsarmen Zone der Klasse 3 decken die Vorschriften schwere Busse und schwere Nutzfahrzeuge sowie
leichte Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Pkw ab. Kapitel 4 Abschnitt 22 Nummer 3 der Straßenverkehrsverordnung
(1998:1276) regelt die zugelassenen Fahrzeuge. Klasse 3 ist die strengste Klasse emissionsarmer Zonen, in denen nur
Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen- und Gasfahrzeuge der Emissionsklasse Euro 6 verwendet werden dürfen. Bei
schweren Nutzfahrzeugen kann es sich um Plug-in-Hybridfahrzeuge handeln, wenn diese Fahrzeuge die Euro-6-
Emissionsnormen erfüllen. Plug-in-Hybride und Hybridelektrikautos als Pkw, leichte Nutzfahrzeuge oder leichte Busse sind
in emissionsarmen Zonen der Klasse 3 nicht erlaubt.

Mobile Maschinen, Motorräder und Mopeds fallen nicht unter die Verordnung.

9. Der Zweck der emissionsarmen Vorschriften in den Rechtsvorschriften besteht darin, die Luftqualität zu verbessern,
Lärm zu reduzieren und ein Technologietreiber zu sein. Das langfristige Ziel besteht darin, dass das vorgeschlagene
Gebiet den WHO-Leitwerten für Stickstoffdioxid entspricht. Weitere Informationen zum Zweck der Verordnung und zu den
bewerteten Auswirkungen finden Sie in der Folgenabschätzung.

10. Verweis(e) auf Grundlagentext(e): Keine Grundlagentexte vorhanden

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein

**********
Europäische Kommission
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